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Bgld. BPMG 2016 - Burgenlandisches Bauprodukte- und Marktiberwachungsgesetz 2016

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2026

(1) In der Baustoffliste OF werden fiir die einzelnen Bauprodukte oder Gruppen von Bauprodukten die von ihnen zu
erfilllenden Anforderungen festgelegt. In der Baustoffliste OF kénnen in Bezug auf die einzelnen Bauprodukte und
gegebenenfalls in Abhangigkeit vom Verwendungszweck insbesondere festgelegt werden:

1. die anzuwendende harmonisierte technische Spezifikation (harmonisierte Norm oder Europdisches
Bewertungsdokument);

2. die wesentlichen Merkmale, fUr die eine Leistung anzugeben ist;
3. die zu erflllende Leistung des Bauprodukts nach Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung;

4. Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen im Zusammenhang mit Vorschriften, die auRerhalb des
Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 liegen.

(2) Die Baustoffliste OF ist vom Osterreichischen Institut fiir Bautechnik durch Verordnung festzulegen. Vor Erlassung
oder Anderung der Verordnung ist die Wirtschaftskammer Osterreich anzuhéren. Die Erlassung oder Anderung der
Verordnung bedarf der Zustimmung der Landesregierung. lhre Kundmachung erfolgt gemaR& 10 Abs. 5
Burgenlandisches Verlautbarungsgesetz 2015, LGBI. Nr. 65/2014, fur die Dauer ihrer Geltung durch Auflage zur
offentlichen Einsichtnahme beim Amt der Burgenlandischen Landesregierung.

In Kraft seit 08.11.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bpmg_2016/paragraf/10
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=65/2014&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 13 Bgld. BPMG 2016 Baustoffliste ÖE
	Bgld. BPMG 2016 - Burgenländisches Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetz 2016


